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HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN 
 
zum Bebauungsplan "Friedensstraße"  
 

und den zugehörigen Örtlichen Bauvorschriften 
 
der Gemeinde Oberwolfach (Ortenaukreis) 

 
 

1 Regenwassernutzungsanlagen 
Die Installation einer Regenwassernutzungsanlage gemäß § 13 Abs. 3 ist 
gemäß der Trinkwasserverordnung der zuständigen Behörde anzuzeigen. 
Regenwassernutzungsanlagen sind nach Stand der Technik auszuführen 
und müssen entsprechend gekennzeichnet werden. 

Die Anlagen sind gegen Aufschwimmen zu sichern. 

2 Abfallbeseitigung 
Für Geländeauffüllungen darf nur unbelasteter Mutterboden (Erdaushubma-
terial) verwendet werden, der nicht durch wassergefährdende Stoffe, Bau-
schutt, Straßenaufbruch, Gebäudeabbruchmaterial oder andere Abfälle und 
Fremdstoffe verunreinigt sein darf. 
Im Baugebiet anfallender Bauschutt und sonstige Abfälle sind ordnungsge-
mäß zu verwerten bzw. zu entsorgen. Bauschutt und andere Abfälle dürfen 
nicht als An- und Auffüllungsmaterial von Geländemulden, Baugruben, Ar-
beitsgräben etc. verwendet werden. 

3 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
Die Errichtung ortsfester Anlagen zum Lagern oder Ansammeln wasserge-
fährdender Flüssigkeiten bedarf einer Baugenehmigung nach § 51 LBO, so-
fern das Fassungsvermögen des Behälters 10 Kubikmeter übersteigt. Anla-
gen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind nach § 19 g WHG 
i.V.m. der Anlagenverordnung wassergefährdender Stoffe- VAwS zu errich-
ten und zu betreiben. Das Landratsamt Ortenaukreis, Amt für Wasserwirt-
schaft und Bodenschutz ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens 
und gegebenenfalls im Rahmen eines immissionsschutzrechtlichen Verfah-
rens zu hören. 

Fertigung: ...............

Anlage:........4 .........

Blatt:..........1 - 3 ......
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4 Bodenschutz 
Nach § 4 Abs. 2 Bodenschutzgesetz (BodSchG) von Baden-Württemberg ist 
bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen auf einen sparsamen 
und schonenden Umgang mit dem Boden zu achten. 

5 Altlasten 
Werden bei Erdarbeiten ungewöhnliche Färbungen und/oder Geruchsemis-
sionen (z.B. Mineralöle, Teer o.ä.) wahrgenommen, so ist umgehend das 
Landratsamt Ortenaukreis, Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz, zu 
unterrichten. Aushubarbeiten sind an dieser Stelle sofort einzustellen. 
Bodenbelastungen bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen 
oder erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlos-
sen werden können, sind zudem der unteren Bodenschutzbehörde zu mel-
den. 

6 Denkmalpflege / Bodenfunde 
Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Be-
funde entdeckt werden, ist gem. § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Ge-
meinde umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerk-
zeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, 
Mauerreste, Brandschichten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum 
Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand 
zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das Regierungs-
präsidium Stuttgart, Ref. 84 - Archäologische Denkmalpflege (e-mail: abtei-
lung8@rps.bwl.de) mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DSchG wird hingewiesen. Bei 
der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest 
mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

7 Pflichten des Eigentümers - § 126 BauGB 
Der Eigentümer hat das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen für 
Beleuchtungskörper der Straßenbeleuchtung, einschließlich der Beleuch-
tungskörper und des Zubehörs, Kennzeichen und Hinweisschilder für Er-
schließungsanlagen sowie Stützbeton (Rückenstütze) für Randsteine, Ein-
fassungen u.ä. gemäß § 126 BauGB auf seinem Grundstück zu dulden. 

8 Nachbarrecht 
Die Regelungen des Nachbarrechtsgesetzes (NRG) sind insbesondere im 
Hinblick auf Bepflanzung und Einfriedung von Grundstücken zu beachten. 
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9 Geotechnik/ Baugrund / Wasserschutzgebiet 
Auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten bilden quartäre Lo-
ckergesteine (Auensand, Verwitterungs-/Umlagerungsbildungen) unbekann-
ter Mächtigkeit den oberflächennahen Baugrund. Darunter folgen Paragneise 
des kristallinen Grundgebirges.  
Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Un-
tergrundes, einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrock-
nung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen 
Verwitterungsbodens sowie mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nut-
zungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, ist zu rechnen. Ggf. 
vorhandene organische Anteile können zu zusätzlichen bautechnischen Er-
schwernissen führen. 
Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein. 
Die Grundwasserstände sollen vor Baubeginn vom Bauherrn ermittelt wer-
den.  
Die Stauwassergefährdung ist bei der Ausführungsplanung zu überprüfen 
bzw. zu berücksichtigen. 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder 
von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, 
zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründunghorizontes, zum Grundwasser, zur 
Baugrubensicherung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen 
gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro emp-
fohlen.  

10 Nutzung der Sonnenenergie 
Mit dem Ziel einer umweltfreundlichen Energieversorgung sollte im Rahmen 
der konkreten Gebäudeplanungen soweit wie möglich die passive und aktive 
Nutzung der Sonnenenergie berücksichtigt und durch eine entsprechende 
Gebäudestellung und -konzeption ermöglicht werden. 

11 Bergbau 
Das Planungsgebiet liegt innerhalb der Bergbauberechtigung "Eintracht“, die 
zur Aufsuchung und Gewinnung von Silber, Kupfer, Blei, Fluss- und Schwer-
spat berechtigt. Rechtsinhaber der Berechtigung ist Christian Prinz zu Fürs-
tenberg, 78166 Donaueschingen. 
Über eine Gewinnung von solchen Erzen in diesem Feld im Bereich des Be-
bauungsplanes ist dem LGRB nichts bekannt. 
Sollte zukünftig die Aufsuchung und Gewinnung von Silber, Kupfer, Blei, 
Fluss- und Schwerspat in dem vorgenannten Feld im Bereich des Bebau-
ungsplanes aufgenommen werden, wären damit möglicherweise verbundene 
bergbauliche Einwirkungen auf das Grundeigentum zu dulden. Für daraus 
entstehende Bergschäden im Sinne von § 114 des Bundesberggesetzes 
(BBergG) vom 13.08.1980 (BGBl. I S. 1310) würde Schadenersatz nach 
§§ 115 ff. BBergG geleistet. 
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